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Aufgrund des § 2 Absatz 4 Satz 1 in Verbindung mit § 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen

(Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV.NRW. S. 474), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom

31. Januar 2012 (GV. NRW. S. 90), und der Rahmenprüfungsordnung (RPO) für die Bachelor- und Masterstudiengänge an der

Fachhochschule Aachen vom 2. April 2012 (FH-Mitteilung Nr. 30/2012), hat der Fachbereich Luft- und Raumfahrttechnik

folgende Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung vom 19. Juni 2008 (FH-Mitteilung Nr. 74/2008), zuletzt geändert

durch Änderungsordnung vom 9. Mai 2012 (FH-Mitteilung Nr. 35/2012), erlassen:

Teil I | Änderungen

1. In der gesamten Ordnung werden die Begriffe „Creditpunkt“ durch „Leistungspunkt“ und „Creditpunkte“ durch

„Leistungspunkte“ ersetzt.

2. In § 15 wird wie folgt geändert:

– In Absatz 1 wird der letzte Satz gestrichen.

– Absatz 4 wird gestrichen; der nachfolgende Absatz wird entsprechend neu nummeriert.

3. In § 31 wird folgender Absatz 2 eingefügt; der vorhergehende Absatz erhält die Nummer (1):

„(2) Zum Kolloquium kann zugelassen werden, wer alle Modulprüfungen bestanden hat. Auf Antrag des Erstprüfers

der Abschlussarbeit kann die Zulassung auch bei einer fehlenden Modulprüfung erfolgen.“

Teil II | Übergangsregelungen, Inkrafttreten, Veröffentlichung

(1) Diese Änderungsordnung tritt zum 1. September 2012 in Kraft und wird im Verkündungsblatt der Fachhochschule Aachen

(FH-Mitteilungen) veröffentlicht.

(2) Ausgefertigt auf Grund der Beschlüsse des Fachbereichsrates des Fachbereichs Luft- und Raumfahrttechnik vom

21. Dezember 2011 und 9. Februar 2012 sowie der rechtlichen Prüfung durch das Rektorat gemäß Beschluss vom 7. Mai

2012.

Aachen, den 9. Mai 2012

Der Rektor

der Fachhochschule Aachen

gez. Marcus Baumann

Prof. Dr. Marcus Baumann
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